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RS OGH 1979/11/7 3Ob149/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.11.1979

Norm

EO §17

EO §18

EO §368 Abs2

JN §55

ZPO §227 II

Rechtssatz

Der Grundsatz, daß mehrere Ansprüche, die in tatsächlichem oder rechtlichem Zusammenhang stehen, stets

verbunden werden können, kann hinsichtlich des Exekutionsgerichtes Wien, welches als Spezialgericht neben

Exekutionssachen ausschließlich zur Entscheidung über Ansprüche aus exekutionsrechtlichen Klagen berufen ist, nicht

angewendet werden.
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